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Lebetzki-Schuhmann GbR
Sulzberg 7
85244Röhrmoos

Ideelle Träger:
Stadt Unterschleißheim
Veranstalter:
BDS/DGVOrtsverband Unterschleißheim-Haimhausen
Veranstalter undwirtschaftlicherTräger:
Funkenzauber –Messenund Events,Lebetzki-Schuhmann GbR
Sulzberg 7,85422 Röhrmoos
Objektleitung BarbaraLebetzki
Tel.: 08139-2047057
Fax:0 81 39 - 2 04 90 37
E-Mail: info@uga-unterschleissheim.de
www.uga-unterschleissheim.de

Wirwerden folgene Produkte/Exponateausstellen(bitte vollständige Angabe):

UnsereBeteiligung erfolgt in Zusammenarbeitmit Firma:
(Beteiligungen mit eigenem Personalund Produkten)

Anmeldungfür einen Stand Wintergarten (mind. 6m²) FoyerEG(mind. 6m²) FoyerOG(mind. 6m² Arena(mind. 6m²) Freigelände(mind. 10m²)

Front in m Tiefe in m Standm² Halle
Euro/ m²

Freigelände
Euro/ m²

Reihenstand 119,90 45,00

Kopf-/Eckstand 129,90 45,00

Summem² Euro/m² Euro/m²

Summenetto

Firmenname

Straße/Postfach

PLZ Ort

Tel. Fax

E-Mail www

FolgendeAusstellungsstückewerden in Betrieb vorgeführt:

FolgendeKostproben werden abgegeben:

Wir erstellen einen Fertig- bzw. Systemstand/genauesMaß:

ExtremeGewichte u.Exponatgrößen:Bodenbelastung pro m²:

Bemerkungen:

Datum Firmenstempel RechtsverbindlicheUnterschrift

Ort / Datum Unterschrift

gegenEntgeld unentgeltlich

ja nein Frontm: Tiefem:

kg Exponateüber 2 x2 m:

Im Handelsregistereingetragen ja nein

Register-Gericht in HBR-Nr.

Hersteller Handel Dienstleistung

Esgelten die umseitigen
Zahlungsbedingungen.

IMNETTOSTANDPREISENTHALTENSIND:Eintragung in dasAusstellerver-
zeichnis und Internet, Lichtschienen und Strahler. 1 x Bistrotisch, Stand-
blende mit Stand-Nr. ohne Beschriftung Excl. Elektroanschluss und
Wasserinstallation zu buchen.

Zahlungsbedingungen: Sofort nachRechnungsdatumohne Abzug.

Für Problemeund Kosten,die durch fehlende Angaben für Exponatgewichte und
-größen entstehen, haftet derAussteller.Standaufbau:Raster-oder Standblende
sindobligatorischunddurchdenAusstellerzuveranlassen.Bestellformulare für

StromundWasserwerdenrechtzeitigmit den„TechnischenInformationen undRicht-
linien“ überreicht. Diein diesemRundschreibenangegebenenRichlinienundTermi-
ne sindVertragbestandteil. Detailangaben erhaltenSieaufAnfrage gernevorab.

Mit Unterzeichnung dieserAnmeldung werden die„Allgemeinen Messenund Aus-
stellungsbedingungen“,sowiedie„besonderen Ausstellungsbedingungen“ der uga
2022, Funkenzauber–Messenund Events.DieseBedingungen sind anliegend bei-
geheftet und im Internet einsehbar. (www.uga-unterschleissheim.de)
Erfüllungs- undGerichtsstandDachau

Auftragsverarbeitungsvertrag nachArt. 28Abs.3DS-GVO1
DerAuftragnehmerverarbeitetdabeipersonenbezogeneDatenfürdenAuftraggeberimSinnevonArt.4Nr.2undArt.28DS-GVOaufGrundlagediesesVertrages.DievertraglichvereinbarteDienstleistungwirdausschließlichineinem
Mitgliedsstaat der EuropäischenUnionoder in einemVertragsstaat desAbkommensüber den EuropäischenWirtschaftsraumerbracht.JedeVerlagerung der Dienstleistung oder vonTeilarbeiten dazuin ein Drittland bedarf der vor-
herigenZustimmung desAuftraggebersund darf nur erfolgen,wenn diebesonderenVoraussetzungen derArt.44ff.DSGVOerfüllt sind (z.B.AngemessenheitsbeschlussderKommission,Standarddaten-Schutzklauseln,genehmigte
Verhaltensregeln).DerVertragwirdaufunbestimmteZeitgeschlossen.KündigungsfrististzumEndeeinesKalendermonats.DerobigeAuftragsverarbeitungsvertragnachArt.28Abs.3DS-GVO1sowiedieDatenschutzbestimmungen
werdenhiermit bestätigt.



Standmieten:
Die Standmiete beträgt in den Hallen, einschließlich leihweiser Aufstellung der Rück-
und Seitenwände (2,50m hoch) je qm Euro 119,90 bzw. Euro 129,90, Mindestmiete
Euro 479,60.DieStandmiete beträgt im Freigelände je qm Euro 45,00Mindeststand-
miete Euro 350,00.

Ort - Dauer - Besuchszeit
Die MesseUnterschleißheim findet im BallhausForum,Unterschleißheim vom Freitag,
12.04.2024bis Sonntag, 14.04.2024statt.

Öffnungszeiten:
Für Besucher:
Freitag 15.00 bis 19.00Uhr. Samstag10.00 bis 19.00Uhr, Sonntag 10.00 bis 17.30 Uhr
FürAussteller: täglich 09.00bis 20.00 Uhr

Versicherung:
Die Ausstellungsleitung haftet nicht für SchädenanStandbautenund Schaugut.Der Ab-
schluss einer Ausstellungsversicherung mit Deckung gegenalle üblichen Gefahrenwird
empfohlen. Standdekorationen, insbesondere Grünpflanzen und Blumen, sind gegen
alle üblichen Gefahren - ebensowie die Ausstellungsexponate -durch den Ausstellerzu
versichern.Vor allem bei niedrigen Nachttemperaturen sind solche Ausschmückungen
vor Kälteschädenzu schützen.

Brennstoffe:
Innerhalb des Ballhausforum ist der Einsatz von Brennstoffen wie Gas,Benzin,Petroleum,
Heizöl usw. grundsätzlich verboten. An den Ständen dürfen sich auch keine gefüllten
Behälter wie Tanks,Gasflaschenusw. befinden. Wir verweisen auf die Haus-und Benut-
zungsordnung sowie auf die Betriebsvorschriften des BallhausForums.

Zahlungsbedingungen:
Sofort nach Rechnungsstellung.

Stornierungsgebühren:
• 25 % Bearbeitungskosten von der Standmiete ab 14 Tage nachAnmeldungseingang
• 50 % Bearbeitungskosten von der Standmiete ab dem 01.01.2024
• 100% Stornokosten von der Standmieteab dem 01.02.2024 .

Könnenwir den Standnoch weitervermieten erhalten Sie eine
Rückvergütungvon 75 %der Stornokosten.

Ausschankund Verkauf:
Die Abgabe von Waren aller Art, auch von Speisenund Getränken, ist unwiderruflich
um 19.00 Uhr einzustellen. Die Abgabe von Kostproben und Probepackungen ist auch
gegen Bezahlung gestattet. Bei der Abgabe von Nahrungs- und Genussmitteln ist der
Ausstellungsleitung auf diesemVertragsformular anzugeben,ob Kostprobenunentgelt-
lich oder gegen Bezahlung abgegeben werden. Hier aber auch bei Ausspeisungsange-
boten sind die abzugebendenSpeisenund Getränkedetailliert aufzuführen. Abgesehen
von Gratisproben ist ein Ausschankvon Wein, Bier, Spirituosen, Kaffee und sonstigen
Getränken vom zuständigen Ordnungsamt zu genehmigen. DieseGenehmigung muss
von denAusstellerfirmen bei denzuständigen Stelleneingeholt werden. Jedebeabsich-
tigte Kostprobenabgabe sowie den Verkauf von Nahrungs- und Genussmitteln bitten
wir, uns rechtzeitig schriftlich zu melden. Eventuell von Behörden geforderte Steuern
undAbgaben sowieKonzessionsgebührenfür denAusschankundVerkauf trägt der Aus-
steller.Bestandteil desStandmietvertragessind die §§17ff.desBundesseuchengesetzes
vom 18.7.1961.

BesondereVorschriften:
Fürdie Einhaltung der feuerpolizeilichen,polizeilichen und gewerbepolizeilichen
Vorschriften sinddie Ausstellerselbstverantwortlich.
WirmachenSieauf folgende besonderswichtige Vorschriften aufmerksam:

A) Inhaberbezeichnung: SämtlicheStändemüssenmit den entsprechenden Inhaberbe-
zeichnungen versehen sein.

B) Preisauszeichnung: Nach der Preisauszeichnungsverordnung müssen sämtliche an-
gebotenen Warenmit dem geforderten Preisausgezeichnetsein.

C) Glasaufsatz:Beiunverpackten Lebensmitteln musszum Kunden hin ein abgewinkel-
ter Glasaufsatzvorhanden sein, damit Lebensmittel nicht einer nachteiligen Beein-
flussung ausgesetztsind.

D) Kühlung: Fleisch und Fleischerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse usw.
müssen entsprechende Kühlvorrichtungen haben, bei denen Temperaturen für
Fleischerzeugnissebis+ 4°Cund beiMilcherzeugnissen bis+ 15°Czu gewährleisten sind.

E) Gesundheitszeugnisse:Diesemüssen vor Aufnahme einer entsprechenden Tätigkeit
vorhanden sein.

F) Kleidung: Die Kleidung derjenigen Personen, welche mit der Herstellung,
Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln beschäftigt werden, muss
sauberund einwandfrei sein.

Hausordnung:
Nach erfolgter Anmeldung erhält jeder Aussteller eine Hausordnung. Diese Informati-
onen gelten als Vertragsbestandteil. Elektro- und Wasserinstallationen bis zum Stand
des Ausstellerskönnen nur bei Vertragshandwerkern bestellt werden (Netzsicherheit).
Bewachungen sind ebenfalls nur bei dem eingesetzten Wachinstitut desVeranstalters
zu beantragen (Gesamtsicherheit).Alle anderenAngebote der„Technischen Informatio-
nen“ sindWahlleistungen,die Ihnen als Servicepaketunverbindlich angeboten werden.
Der Ausstellererklärt sich damit einverstanden, dass die Daten im Ausstellerverzeichnis
und anderenMedien veröffentlicht werden.Die Angabenzuden auszustellenden Expo-
natenmüssenunbedingt vollständig und fehlerfrei erfolgen,da wir dieseInformationen
zur Platzierungund für weitere wichtige Entscheidungenverwenden. IhreProduktmel-
dung ist eine derwesentlichstenVertragsgrundlagen,weshalbungenaue,unvollständi-
ge, fehlerhafte Angaben ebenso zu falschenEntscheidungen führen können, wie pau-
schalierte Oberbegriffe (z.B.Haustechnik).Beiungenauen,fehlerhaften,unvollständigen
oder diffusen Exponatangaben müssenwir uns vorbehalten, auch nach der Zulassung
oder auchnoch während der Ausstellung Einschränkungenfür Produkte und Dienstleis-
tungen vorzunehmen bzw. dasAngebot bestimmter Produktezuuntersagen.

Müllentsorgung / Einwegmaterialien:
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften istder Verursacher verpflichtet, für einesachgerechte
Müllbeseitigung Sorgezu tragen. DemAussteller ist vorgeschrieben, Abfall zu vermei-
den und Mülltrennung nach verwertbaren Stoffen durchzuführen. Umweltbelastende
Abfallstoffe, Standbauteile, Teppichböden, Mischabfälle, Verpackungen, Sperrmüll,
Bauschutt, Produktionsabfälle undWerbemittel werden nicht mehr als Gewerbemüll be-
handelt und sind auf eigene Kosten zuentsorgen. Einweggeschirr,Einwegflaschenund
Dosen sind nicht umweltgerecht, Speisenund Getränke sollen daher in Mehrwegbe-
hältnissen abgegeben werden. Einwegmaterialien müssen auf eigene Kosten entsorgt
werden. Andernfalls sind anfallende Müllgebühren vom Aussteller zu entrichten. Min-
destgebühr pauschal 125,00 Euro+ MwSt.bzw. je nachanfallender Menge.

Aufbau:
Beginn desAufbaues: Donnerstag, 11.04.2024um 8.00 Uhr
Beendigung desAufbaues: Freitag,12.04.2024um 12.00 Uhr

Stände,mit deren Aufbau bis Donnerstag, 11.04.2024,18.00Uhr nicht begonnen wor-
den ist, werden auf Kosten desAusstellersdekoriert, sofern nicht anderweitig darüber
verfügt wird. Ersatzansprüchekönnendurch denMieter nicht geltend gemacht werden.
Haftet der Mieter für den vollen Mietbetrag. Findet sich infolge der Kürzeder Zeit kein
Interessent,somuss auch die Gestaltung auf Kostendes Mieters vorgenommen werden.
Die Kojenwände (Hartfasermit Holzunterkonstruktion - Hohlwände) dürfen nicht be-
malt oder tapeziert werden. In dieWändedürfen keine Löchergeschlagenoder gesägt
werden. DerFußbodendarf weder gestrichen noch tapeziert werden. Die Installations-
und Feuerschutzeinrichtungen müssenjederzeit zugänglich sein.
Ausgestaltung und Beschilderung des Standes mit Firmennamenund Anschrift müssen
einwandfrei sein.
Auflagenbezüglich derStandgestaltungbleiben vorbehalten.Alles verwendete Material
muss schwer entflammbar sein.
Aussteller im Freigelände machen wir darauf aufmerksam, dassder Boden nicht ange-
griffen werden darf. Füralle Schädenund ihre Folgen bei Beschädigungvon Fußböden,
Wänden,Rohrleitungen und Kabeln haftet der Aussteller.

Abbau:
Beginn desAbbaues: Sonntag, 14.04.2024um 18.00 Uhr
Beendigung desAbbaues:15.04.2024 um 12.00 Uhr.

Die Stände sind in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. Für Beschädigungen
der Wände,des Fußbodensund des Geländeshaftet der Aussteller. Bodenbeläge müs-
senvollständig entfernt und entsorgt werden.Falls diese Arbeiten von einemAbschluss-
Räumtrupp übernommen werden müssen,werden demAussteller dieseKostenin Rech-
nung gestellt.
Parkenim Ausstellungsgelände ist nicht gestattet. Anhänger und Kühlfahrzeuge oder
Depot-Fahrzeugekönnen nur gegen Sondergenehmigung und einer Gebühr platziert
werden. Die bereitgestellten Flächen sind gebührenpflichtig. Strom- und Wasseran-
schlüssemüssen vom Aussteller bei den Vertragshandwerkern auf eigene Rechnung
bestellt werden. Sondergenehmigungen werden, falls möglich, nur bis 4 Wochen vor
Ausstellungsbeginnerteilt.

Rechtliches
Besondere
Ausstellungsbedingungen
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Ideelle Träger:
Stadt Unterschleißheim
Veranstalter:
BDS/DGVOrtsverband Unterschleißheim-
Haimhausen



Standaufbau/Ballhausforum:
Von der Ausstellungsleitung werden gebrauchte Standbegrenzungswände aufgestellt,
die nicht gestrichen oder tapeziert werden müssen. Im Interesseeines guten Gesamt-
bildes sind die Aussteller zu einer sorgfältigen und sauberenGestaltung ihres Standes
verpflichtet. Stände,deren unzureichende Gestaltung dasGesamtbild der Ausstellung
beeinträchtigen, werdenvon der Ausstellungsleitungnicht abgenommen.
DasBallhausForumverfügt ein Ladetor ander RampeHöhe 3,00Meter undBreite 3,60Meter.
Die EingangstürzurArenahat eineHöhevon 2,03Meter und eine Breite von 2,00Meter.
Ausstellung: Ab Freitag, 22.04.22 bis einschließlich Sonntag, 24.04.2022, kann das
Ausstellungsgelände täglich nur von 8.30bis 9.45Uhr, und von 19.15bis 20.00Uhr, zur
Warenanlieferung mit einem gültigen Passierschein.DieHallenwerden täglich ab 09.00
Uhrgeöffnet und um 20.00Uhrgeschlossen.DieZufahrt wird um 20.15Uhrgeschlossen.

Die Ausstellungist geöffnet am
Freitag, 22.04.2022von 15.00 – 19.00Uhr
Samstag, 23.04.2022 von 10.00 – 19.00Uhr
Sonntag, 24.04.2022von 10.00 – 17.30Uhr

ACHTUNG:AufgebauteStützwände dürfen ausstatischen Gründen auf keinen Fall ent-
fernt werden. Falls SieStützwände entfernen wollen, bitten wir Sie,dies in unseremAus-
stellungsbüro vor Ort oder besserbereits vorher bei uns bekannt zugeben. Sollten Sie
auf eigeneVerantwortung Wändeentfernen, sokönnen wir leider ebensowenig wie die
FirmaLoeweMessebauVerantwortung hierfür übernehmen.
DasBallhausforum ist im Wintergarten / Foyer/EGsowie Foyer/OGmit einem Granitbo-
den und die Arenamit einem grauenHallenboden ausgestatten.Daher ist ein Teppich-
boden nicht unbedingt erforderlich.Die Bauhöhebeträgt maximal 2,50m.Ausnahmere-
gelungen auf schriftliche Anfrage nur in der Arenamöglich.

Standaufbau/Freigelände
Jede Aufgrabung im Freigelände ist genehmigungspflichtig. Die Kabel-Rohrleitungs-
pläne sind vor Beginn einer Tiefbaumaßnahme im Büro der Ausstellungsleitung ein-
zusehen.
Für evtl. entstehende Leitungsschäden haftet der Aussteller.Ebensofür die Wiederher-
stellungskosten desAusstellungsplatzes.

Parken
Das Parken im Messegelände ist grundsätzlich nicht statthaft. Ab Freitag, dem
22.04.2022,12.00Uhr, ist das Messegelände für jeglichen Fahrzeugverkehrgesperrt .

Bewachung
Am 22.04.2022und 23.04.2020ab 19.00 Uhr werden Security im Außenbereich einge-
setzt.Siehaben die Aufgabe, unbefugte Personenvon der Ausstellung fernzuhalten.

Stromanschlüsse
Hierfür liegen die Formblätter der Vertragshandwerkerbei. Die Aufträge sindnicht an
die Ausstellungsleitung,sondernbis14.02.2022 an dieVertragshandwerker direkt
zu senden (siehehierzu unter anliegendes Formular). Nur termingerecht bestellte
Arbeiten können bis zum Ausstellungsbeginnfertig gestellt werden.

Standwache
Die Stände können nachts nicht durch Personaldes Ausstellers bewacht werden. Das
Ballhausforum ist täglich ab 20.00Uhr verschlossen.

Standreinigung
JederAusstellerist für seineStandreinigung selbst verantwortlich

Versicherung
Der Abschluss einerVersicherung für dasAusstellungsgutmit An- und Abtransport
wird dringendempfohlen.
(siehe hierzu anliegendes Formular unter Versicherung). TIPP:Prüfen Sie bitte, ob Ihre
bestehende VersicherungdasAusstellungsrisiko bereitsdeckt!

Einhaltung von Sicherheitsvorschriften
Nachdem Maschinenschutzgesetzdürfen technischeArbeitsmittel nur dann in denVer-
kehr gebracht werden, wenn sieden allgemein anerkannten Regelnder Technik,sowie
denArbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, entsprechen. (Gesetzüber techn.
Arbeitsmittel vom 24.6.1968- BGBI.IS717.7)

Brennstoffe
Innerhalb der Ausstellungshallen ist der Einsatzvon Brennstoffen,wie Gas,Benzin,Petro-
leum, Heizölusw.grundsätzlich verboten.
An den Ständendürfen sich auchkeine gefüllten Behälter wie Tanks,Gasflaschenusw.
befinden.

AkustischeVorführungen
Mittels Lautsprecher sind innerhalb der Ausstellungnicht gestattet.Zur Vermeidung von
Geräuschbelästigungenkönnen Propagandavorträgenur in Zimmerlautstärke durchge-
führt werden.Es können Hinweise auf Ihre Aktivitäten können über die Lautsprecheran-
lage im Ballhausforum gegeben werden.Anmeldung bitte im Messebüro.

Werbung
Fürdie Ausstellung werden folgende WerbemaßnahmenzurDurchführung kommen:
a) Anzeigen in den Tageszeitungen des Einzugsgebietes.
b) Anschlag von Plakaten.
c) Anbringung von querformatigen Werbetafeln und Großwerbetafeln im gesamten
Einzugsgebiet je nachGenehmigungen.

d) Berichte über PresseundRundfunk.
e) GeplanteRundfunkwerbung.

ZusätzlicheStandeinbauten / Möbelverleih
Teppich-, Stuhl-, Tisch- und Standblendenverleih (siehe hierzu unter Formular Standaus-
stattung I und II).

Bühnenprogramm
Bitte beachtenSieunter demFormular,dassSiekostenlosdie Möglichkeit habenauf denBüh-
nen Fachvorträge,Produktinformationen oder auchUnterhaltungsdarbietungen für Ihre Kun-
den durchzuführen.Außerdem stehen IhnenVortragsräumeje nachBedarfzurVerfügung.

Auftrags-Arbeiten
Bitte fordern Sie für Installationsarbeiten Angebote an und entscheiden Sie danach
über dieNotwendigkeit von Installationen.Vorher geklärte Aufwendungen helfenÜber-
raschungen zu vermeiden und ggf. Kosten zu senken.Durch bestimmte bauliche Be-
sonderheiten sind teilweise hohe arbeitstechnische Aufwendungen notwendig. Diese
lassensich im Vorfeld jedoch klären und quantifizieren. Die hier aufgeführten Vertrags-
handwerker beraten Sieauf Anfrage gerne.

Entsorgungs-Anordnung
Der erste und wichtigste Schritt ist es, Abfall zu vermindern. Unvermeidbare Abfälle
müssen, entsprechend ihrer Wiederverwertbarkeit, mit Ihrer Unterstützung getrennt
werden. Für die neue uga heißt dies, dassPapier-,Pappe- und Kartonagenabfälle, Bio-
müll und sonstige Abfällegetrennt entsorgt werden müssen.

BesondereHinweiseund Auflagen für Aussteller,die Speisenund Getränke auf der
uga - MesseUnterschleißheim abgeben:
Aussteller,die Speisenund Getränkezum sofortigen Verzehrabgeben, werden gebeten,
unbedingt spülbaresMehrweggeschirr und -besteck zu verwenden. Läßt essich nicht
vermeiden, Plastik-Einweggeschirr zu verwenden, muss die Froschkönige – Ihr Partner
für Evntshierüber schriftlich informiert werden. Nachdem Verursacherprinzipwerden
je nach Anfall und Materialfraktion hierfür anfallende Entsorgungskosten berechnet.
BeiKleinstmengen von Einwegmaterialien wird eine Müllpauschale von Euro75,00€urozzgl.
MwSt. in Rechnunggestellt, die alsMindestgebühr gilt. HöhereEntsorgungskostenwer-
den in denAufbau-und Durchführungstagendurch dieReinigungsfirmafestgestellt und
unverzüglich bekannt gegeben.

Nachwie vor ist der Verkauf von Dosennicht gestattet. Während der Aufbau- und Durch-
führungszeit steht Ihnen die Ausstellungsleitung für spezielle Fragenbereit. Ausstellermit
größeremAnfall an Biomüll werden gebeten, im Ausstellungsbüro vorzusprechen,um ent-
sprechendeBehältnisseanzufordern.Wirmöchten vermeiden, dassdie enorm angestiege-
nenMüllbeseitigungs- und Reinigungskostenauchvon Ihnenmitgetragen werdenmüssen.

Bitte unterstützen Sieuns,gemeinsamkönnen wir viel für unsereUmwelt tun.

Wird derMessestandnachdem Abbaunicht ordnungsgemäßund gereinigt hinter-
lassen,so ist die Messleitung berechtig die notwendigen Arbeiten auf Rechnung
desAusstellersin Auftrag zu geben. BeiBeendigungder Abbauarbeiten empfiehlt
sichdie Anzeige bei der Messeleistung.
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Rechtliches
Besondere
Ausstellungsbedingungen



Absage und Verlegen von der Veranstaltung:
Im Falle höherer Gewalt oder anderer, von der Lebetzki-SchuhmannGbR nicht zu
vertretender, unvorhersehbarer, durch zumutbareAufwendungen nicht überwindbarer
Hindernisse, die nicht nur eine vorübergehende Störung darstellen und die planmäßige
Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen, ist die Lebetzki-SchuhmannGbR
berechtigt diese ganz abzusagen. Dies kann auch während der laufenden Veranstaltung bei
Notwendigkeit geschehen. DieAussteller sind unverzüglich über dieAbsage und demGrund
informiert werden.

Bei Terrorakte, Epidemien, Pandemien, Naturkatasrophen bzw. extremeNaturereignisse,
Explosion, Feuer, Zerstörung, längererAusfall der Stromversorgung, Streiks von Drittbetrieben,
Befolgung vonGesetzen und Regierungsanordnungen, nicht aus pflichtwidrigemVerhalten
Der Lebetzki-SchuhmannGbR resultierende behördliche Untersagung der Veranstaltung oder
ebensolche untragbare behördlicheAuflagen für die Veranstaltung, Unmöglichkeit der
Einhaltung von Verkehrssicherungspflichtenvon der Lebetzki-SchuhmannGbR bei
zumutbarem Aufwand aufgrund äußerer Rahmenumstände (z.B. Hygienevorgaben). Ebenso
wenn zu erwarten ist, dass der Zweck der Veranstaltung erheblich beeinträchtigt würde, etwa
wenn nur ein Drittel der üblichen Teilnehmer zu erwarten ist oder wenn eine notwendige
Interaktion zwischen Besuchern und Teilnehmern - beispielsweise aus Gründen der
Gesundheitsgefährdung – nicht oder nur stark eingeschränkt stattfinden könnte.

Im Falle einerAbsage aus einem der vorgenanntenGründemuss derAussteller die
Standgebühr nicht zahlen; die Lebetzki-SchuhmannGbR hält sich das Recht vor 5-10%
Bearbeitungsgebühr einzubehalten. Bereits geleistete Zahlungen werden abzüglich
Bearbeitungsgebühr zurückerstattet. Wird die Veranstaltung erst nach Beginn abgesagt
bzw. verkürzt oder werdenAusstellungsbereiche oder Teile davon vorübergehend oder auf
Dauer geräumt, so hat der Aussteller keinen Anspruch auf Rückzahlung/Ermäßigung der
Standgebühr.

Beim Vorliegen der inAbsätzen (1) und (2) aufgeführten Gründe ist die Lebetzki-Schuhmann
GbR berechtigt, statt einerAbsage die betreffende Veranstaltung auf einen Zeitpunkt zu
verlegen, an welchem aller Voraussicht nach die der Durchführung der Veranstaltung
entgegenstehenden Umstände nicht mehr gegeben sind, der jedoch nicht mehr als 24
Monate nach dem Termin der ursprünglichen Veranstaltung liegt.
Die Lebetzki-SchuhmannGbR ist berechtigt, dieWahl zwischenAbsage und Verlegung nach
billigemErmessen unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände, wie z.B. verfügbarer
Termine, desMarktumfelds einschließlich konkurrierender Veranstaltungen, der zu
erwartenden Besucherbeteiligung etc. zu treffen. Über eine Verlegung und den Grund,
welcher der Durchführung der Veranstaltung zum ursprünglichen
Termin entgegensteht werden dieAussteller unverzüglich informiert.

Im Falle einer Verlegung bleiben die Parteien an den Veranstaltervertrag gebunden; der
Aussteller hat jedochAnspruch auf den identischen Stand wie bei der ausgefallenen
Veranstaltung. Die Lebetzki-SchuhmannGbR ist berechtigt, in der Zeit zwischen
ursprünglichem und verlegtem Termin eingetretene Kostenerhöhungen an denAussteller
weiterzugeben. (Ergänzende Änderungen vorbehalten)
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Ideelle Träger:
Stadt Unterschleißheim
Veranstalter:
BDS/DGVOrtsverband Unterschleißheim-
Haimhausen

Rechtliches
Besondere
Ausstellungsbedingungen


